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Allgemeine Geschäftsbedingungen des MEDI Club  
mit seinen Phasen MEDI-LEARN Club und MEDI PROFESSIONAL Club 

  
Der MEDI Club wird betrieben durch  

MEDI Club GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts) 
 Hamburger Chaussee 345 
  24113 Kiel 
 Vertreten durch: Christian Weier, Jens Plasger, Dr. Bringfried Müller,  

Dr. Thomas Brockfeld (alle MEDI-LEARN.net GbR), Timmy Klebb, Ludger 
Happe, Jörg Kieker (alle Deutsche Ärzte Finanz Beratungs- und Vermittlungs-
AG) 

 
Die Verwaltung wird übernommen von der MEDI-LEARN.net GbR, Büro Kiel. 
  
  MEDI-LEARN.net GbR 
  Büro Kiel 
 Hamburger Chaussee 345 
  24113 Kiel 
  club@medi-learn.de 
  www.medi-learn.de 
 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (kurz „AGB“) regeln die rechtlichen Verhältnisse 
zwischen Ihnen (dem „Nutzer1“ der Clubleistungen) und dem MEDI Club. 
 
Der MEDI Club ist für die Clubmitglieder in zwei Abschnitte je nach Berufs- und 
Lebensphase unterteilt: Der MEDI-LEARN Club (kurz: „MLC“) beinhaltet Leistungen für 
Studierende der Humanmedizin und Zahnmedizin. Der MEDI PROFESSIONAL Club (kurz: 
„MPC“) beinhaltet Leistungen für approbierte Humanmediziner/Ärzte. 
 
MLC und MPC bieten für ein umfangreiches Leistungsangebot nicht nur Leistungen der 
Träger, sondern auch Services/Leistungen/Produkte von weiteren Partnern und Dienstleistern 
an, die die Mitglieder auf Wunsch nutzen können.  
 
Die integrierten Clubpartner im MLC für die Zeit des Studiums sind zurzeit: 
- MEDI-LEARN.net GbR, Hamburger Chaussee 345, 24113 Kiel 
- Deutsche Ärzte Finanz Beratungs- und Vermittlungs-AG, Colonia Allee 10-20, 51067 Köln 
- Deutsche Apotheker- und Ärztebank, Richard-Oskar-Mattern-Str.6, 40547 Düsseldorf eG  

(kurz „apoBank“) 
- Freier Verband Deutscher Zahnärzte e.V., Mallwitzstraße 16, 53177 Bonn, kurz „FVDZ“ 

(für den Fall eines vor dem 01.01.2020 abgeschlossenen, derzeit noch bestehenden 
Haftpflichtschutzes) 

- Hartmannbund – Verband der Ärzte Deutschlands e.V., Kurfürstenstraße 132, 10785 Berlin 
(kurz „HB“) 

- Marburger Bund – Verband der angestellten und beamteten Ärztinnen und Ärzte 
Deutschlands e.V., Reinhardtstraße 36, 10117 Berlin (kurz „MB“) 

- MEDI-LEARN Verlag GbR, Hamburger Chaussee 345, 24113 Kiel 
- MEDI-LEARN Repetitorien GbR, Bahnhofstr. 24, 35037 Marburg 
- FaktorMensch GbR, Hamburger Chaussee 345, 24113 Kiel 
- Notfallmedizinkurs GbR, Hamburger Chaussee 345, 24113 Kiel 

 
1  Zur Vereinfachung und leichteren Lesbarkeit wird in diesen AGB nur die männliche Form verwendet. Es sind damit natürlich 

alle Geschlechter gemeint. 
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Die integrierten Clubpartner im MPC für approbierte Ärzte sind zurzeit: 
 
- MEDI-LEARN.net GbR, Hamburger Chaussee 345, 24113 Kiel 
- Deutsche Ärzte Finanz Beratungs- und Vermittlungs-AG, Colonia Allee 10-20, 51067 Köln 
-  Hartmannbund – Verband der Ärzte Deutschlands e.V., Kurfürstenstraße 132, 10785 Berlin 

(kurz „HB“) 
- Marburger Bund – Verband der angestellten und beamteten Ärztinnen und Ärzte 

Deutschlands e.V., Reinhardtstraße 36, 10117 Berlin (kurz „MB“) 
- mymovingpartner GmbH, Lucile-Grahn-Straße 47, 81675 München 
- FaktorMensch GbR, Hamburger Chaussee 345, 24113 Kiel 
- Notfallmedizinkurs GbR, Hamburger Chaussee 345, 24113 Kiel 

 
1. Vertragsgegenstand 

  
1.1 Der MLC bietet den Nutzern besondere Leistungen rund um das Medizin- und 

Zahnmedizinstudium. Der MLC bietet Unterstützungen für diese Phasen im Bereich 
Lernen (z. B. Examensprognosetool, Lernposter) an. Leistungen wie onlinebasiertes 
Lernen, Examensergebnisse per SMS etc. sind von den Trägern derzeit exklusiv auf 
Studenten der Humanmedizin zugeschnitten. 
 
Der MPC bietet den Nutzern besondere Leistungen rund um den Beruf als Arzt. Der 
MPC bietet Unterstützungen für diese Phase im Bereich Weiterbildung (z. B. 
Onlinekurs), Fortbildung (z. B. Rabatte MEDI-LEARN Präklinik Kurse) und weitere 
Vereinfachungen und Vergünstigungen für berufliche/private Ereignisse (z. B. 
Umzug) an.  

 
1.2 Die Mitgliedschaft im MLC und im MPC ist für den Nutzer kostenlos. 
 
1.3 Die Leistungen (Übersicht der Leistungen für den MLC siehe http://www.medi-

learn.de/club bzw. für den MPC siehe http://www.mediprofessional.de/club) sind 
ausschließlich und exklusiv für die Nutzer konzipiert. Diese Leistungen können 
online, regional durch die Clubbetreuer (Repräsentanten der Deutschen Ärzte Finanz) 
oder durch die Clubpartner angeboten werden. Die Nutzung der Leistungen ist 
teilweise aufgrund rechtlicher und vertraglicher Gegebenheiten auf die 
Bundesrepublik Deutschland beschränkt.  

 
1.4 Einzelne Leistungen können direkt durch die Clubpartner verarbeitet werden. Hierzu 

ist bei Anforderung der Leistung durch das Clubmitglied die Weitergabe der 
persönlichen Daten an den entsprechenden Clubpartner notwendig, die diese 
ausschließlich zum Zweck einer persönlichen Kontaktaufnahme und Beratung zur 
angeforderten Leistung verarbeiten.  
 

2. Nutzer/Zulassung/Clubbetreuer 
 
2.1 Alle Leistungen des MLC können nur Clubmitglieder in Anspruch nehmen, welche 

sich im Studium zur Humanmedizin oder Zahnmedizin befinden. Leistungen zu 
Lerninhalten können Studenten der Zahnmedizin auch nutzen, allerdings sind die 
Lerninhalte derzeit auf das Studium der Humanmedizin ausgerichtet. 
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            Alle Leistungen des MPC können nur Clubmitglieder in Anspruch nehmen, die das 
Studium zur Humanmedizin erfolgreich abgeschlossen haben.  

 
2.2 Der Nutzer wird auf eigene Kosten für die technischen Voraussetzungen zur Nutzung 

der von MLC und von MPC angebotenen Leistungen sorgen. Insbesondere stellt er 
sicher, dass er immer über eine aktuelle E-Mail-Adresse erreichbar ist, da im Rahmen 
der Clubdienstleistungen und der darin enthaltenen Informationsservices die 
Informationen ausschließlich per E-Mail zugesandt werden. 

 
2.3 Der Nutzer erhält nach Vertragsabschluss seine Zugangsdaten und im Folgenden alle 

weiteren Informationen, welche die Zugangsdaten oder sein Passwort betreffen, per E-
Mail zugesandt. Ergänzend ist für den Nutzer ein LogIn über das SMS-TAN 
Verfahren möglich. Dazu muss die aktuelle Handy-Nummer im MLC/MPC hinterlegt 
sein. 
 

2.4 Der Nutzer ist verpflichtet sein Passwort und die Zugangsdaten nur zum persönlichen 
Gebrauch zu verwenden und vor unbefugtem Gebrauch durch Dritte zu schützen. 
Entstehen durch unsachgemäßen Gebrauch der Zugangsdaten Kosten oder Ansprüche 
an MLC bzw. MPC, so stellt der Nutzer MLC bzw. MPC von diesen Ansprüchen und 
Kosten frei. 

 
2.5      Im Falle einer Änderung persönlicher Daten (Nachname, Anschrift, Fachsemester, E-

Mailadresse, Weiterbildungsjahr) ist es Aufgabe des Nutzers, eine Änderung der 
Angaben im persönlichen Zugangsbereich zu aktualisieren oder an MLC oder MPC 
per E-Mail unter club@medi-learn.de oder postalisch an MEDI-LEARN.net GbR, 
Hamburger Chaussee 345, 24113 Kiel mitzuteilen. Sollten aufgrund nicht mitgeteilter 
Änderungen Leistungen nicht oder nicht vollständig genutzt werden können, so 
können MLC und MPC dafür keine Gewährleistung oder Haftung übernehmen. 

 
2.6   Jedem Clubmitglied wird ein regionaler Clubbetreuer der Deutschen Ärzte Finanz 

zugeordnet. Im Falle eines Umzugs und der Mitteilung einer neuen Anschrift wird eine 
Neuzuordnung der Clubbetreuung vorgenommen, wenn der neue Wohnsitz sich in 
einer anderen Region befindet. Das Clubmitglied hat jederzeit die Möglichkeit, der 
Zuordnung an einen bestimmten Clubbetreuer zu widersprechen (per Post an: MEDI-
LEARN.net GbR, Hamburger Chaussee 345, 24113 Kiel oder per E-Mail an: 
club@medi-learn.de). Im Falle eines Widerspruchs mit gleichzeitigem Verzicht auf 
einen regionalen Clubbetreuer der Deutschen Ärzte Finanz erfolgt die Betreuung des 
Clubmitglieds durch die Clubverwaltung der MEDI-LEARN.net GbR, Hamburger 
Chaussee 345, 24113 Kiel. E-Mail: support@medi-learn.de, Telefon: 0431 / 780 250. 

 
3.        Widerrufsbelehrung und Streitbeilegung 
 
3.1 Der Nutzer kann seine Vertragserklärung hinsichtlich des Nutzungsvertrages innerhalb 

von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) 
widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform. Zur Wahrung 
der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist 
zu richten per Post an MEDI-LEARN.net GbR, Hamburger Chaussee 345, 24113 Kiel 
oder per E-Mail an club@medi-learn.de. 

  
3.2      MLC und MPC ist die Kundenzufriedenheit sehr wichtig und bemüht, bei Problemen 

oder Beschwerden diese im Sinne des Mitglieds im direkten Kontakt zu lösen. Das 
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Mitglied kann sich dazu per E-Mail an club@medi-learn.de bzw. postalisch an MEDI-
LEARN.net GbR, Hamburger Chaussee 345, 24113 Kiel wenden. Alternativ stellt die 
Europäische Kommission eine Plattform zur Online-Streitbeilegung bereit, die der 
Nutzer unter https://ec.europa.eu/consumers/odr/ findet. 

 
 
4. Möglichkeit zum Abschluss einer eigenständigen Verbandsmitgliedschaft  
 
            Es besteht die Möglichkeit, Mitglied in einem Berufsverband zu werden. Für den 

MLC und MPC sind dies Hartmannbund e.V. oder Marburger Bund e.V.  
 
Diese Mitgliedschaft wird unabhängig vom MLC bzw. MPC geschlossen und 
unterliegt eigenen Mitgliederbestimmungen.  
Zum genauen Leistungsumfang und Rahmenbedingungen der jeweiligen 
Mitgliedschaft schauen Sie bitte auf die jeweilige Homepage des Berufsverbandes: 

• https://www.hartmannbund.de 
• https://www.marburger-bund.de 

 
 
5. Werbeerlaubnis 
 

Sofern der Nutzer eine Werbeeinwilligung abgibt, erklärt er sich damit einverstanden, 
dass seine personenbezogenen Daten (Anrede, Vorname, Name, Geburtsdatum, E-
Mail-Adresse, Anschrift, Handynummer, Name der Universität, Fachsemester bzw. 
Berufsstatus) zur Werbung für Angebote von o.g. Kooperationspartnern oder zur 
Werbung für semester-/berufsphasenspezifische medizinische Produkte und 
Dienstleistungen (z. B. medizinische Fachzeitschriften der Springer-Verlag GmbH, 
Heidelberg oder Georg Thieme Verlag KG, Stuttgart) zum Zweck einer persönlichen 
Kontaktaufnahme (per Telefon oder E-Mail oder SMS) verarbeitet werden.  
 
Die Werbeerlaubnis umfasst zudem die Erlaubnis für Werbung (per E-Mail oder 
Telefon) für semester-/berufsphasenspezifische Versicherungsangebote der Deutschen 
Ärzte Finanz (z. B. Famulaturversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, private 
Krankenvoll- oder Krankenzusatzversicherung wie z.B. Krankentagegeld-
Versicherung, Sachversicherungen Haftpflicht oder Rechtsschutz) 

 
           Die Werbeerlaubnis kann jederzeit ganz oder teilweise für einzelne Formen der 

Kontaktaufnahme (Telefon, E-Mail, SMS) ohne Angabe von Gründen für die Zukunft 
per E-Mail an club@medi-learn.de bzw. per Post an MEDI-LEARN.net GbR, 
Hamburger Chaussee 345, 24113 Kiel widerrufen werden. 

 
6. Gewerblicher Rechtschutz 
 
6.1 Alle Marken des MLC bzw. MPC, der MEDI-LEARN.net GbR und der Deutschen 

Ärzte Finanz - dazu gehören Logos, Texte, Bilder und Illustrationen - sind geschützte 
Markenzeichen und dürfen weder verändert noch für eigene Zwecke genutzt werden. 

 
6.2 Die Nutzung der Website von MLC bzw. MPC und der Clubleistungen in 

gewerblicher Weise ist nicht gestattet. 
 
 

http://www.hartmannbund.de/
https://www.marburger-bund.de/
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7. Gewährleistung 
 
7.1 MLC bzw. MPC wird dem Nutzer im Rahmen seiner Möglichkeiten die Nutzung der 

angebotenen Leistungen ermöglichen. MLC bzw. MPC übernimmt jedoch keine 
Gewähr für die Möglichkeit der jederzeitigen Nutzung.  

 
7.2 MLC bzw. MPC ist stets um richtige und aktuelle Informationen bemüht, kann aber 

keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität der bereitgestellten Informationen in 
den angebotenen Leistungen übernehmen. 

 
7.3 MLC bzw. MPC haftet dem Nutzer nur für Schäden, die durch Vorsatz oder grobe 

Fahrlässigkeit seitens MLC bzw. MPC oder deren Erfüllungsgehilfen verursacht 
worden ist. 

 
8. Informationen zur Datenverarbeitung  
 
8.1  Informationen zur Verwendung personenbezogener Daten finden sich in unserer 

Datenschutzerklärung im Internet (https://www.medi-learn.de/mlc-daten).  
 
9. Beendigung der Mitgliedschaft 
 
9.1 Der Nutzer kann die Mitgliedschaft im MLC bzw. MPC jederzeit kündigen. Zur 

Kündigung bedarf es keiner Angabe von Gründen. Sie muss jedoch schriftlich oder per 
E-Mail erfolgen an: MEDI-LEARN.net GbR, Hamburger Chaussee 345, 24113 Kiel 
oder club@medi-learn.de. 

 
9.2 Die Mitgliedschaft im MLC endet grundsätzlich mit Exmatrikulation während des 

Studiums der Human- oder Zahnmedizin oder mit Approbation als Zahnarzt mit 
sofortiger Wirkung. Der Nutzer wird MLC jederzeit über eine derartige Veränderung 
informieren.  

 
9.3.   Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums der Humanmedizin und Erhalten der 

Approbation wechselt das Mitglied automatisch von MLC in den MPC.  
 
9.4.   Für den speziellen Fall, dass nach Abschluss des Studiums der Zahnmedizin ein 

Studium der Humanmedizin aufgenommen wird, kann der Nutzer weiterhin Mitglied 
im MLC bleiben. Im umgekehrten Fall kann der Nutzer entscheiden, ob er Mitglied im 
MPC oder MLC werden möchte.  

 
9.5 Darüber hinaus ist MLC bzw. MPC jederzeit berechtigt, die Mitgliedschaft ohne 

Angabe von Gründen mit sofortiger Wirkung zu kündigen und die Freischaltung zu 
verweigern. 

 
9.6 Sofern der Nutzer nach Ziff. 3 den abgeschlossenen Nutzungsvertrag mit MLC bzw. 

MPC widerruft, wird damit gleichzeitig auch die Mitgliedschaft im MLC bzw. MPC 
gekündigt. 
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10. Sonstiges

10.1 MLC bzw. MPC behält sich vor, diese AGB jederzeit zu ändern. Jede Änderung wird 
dem Nutzer sofort mitgeteilt. Der Nutzer hat dann die Möglichkeit gemäß Ziff. 9.6 die 
Mitgliedschaft mit sofortiger Wirkung zu kündigen. Sollte eine solche Kündigung 
nicht innerhalb eines Monats nach Mitteilung der Änderung erfolgt sein, so gelten die 
geänderten AGB als vom Nutzer akzeptiert. 

10.2 Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Änderungen oder Ergänzungen 
bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. Das Gleiche gilt für den 
Verzicht auf das Schriftformerfordernis. 

10.3 Sollten Bestimmungen dieser AGB unwirksam oder undurchführbar sein oder werden 
oder sollte sich in diesen AGB eine Lücke herausstellen, soll hierdurch die Gültigkeit 
der übrigen Bestimmungen nicht berührt werden. Anstelle der unwirksamen oder 
undurchführbaren Bestimmungen oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine 
angemessene Regelung treten, die, soweit rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, 
was die Parteien gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck dieser AGB gewollt 
haben würden, soweit sie diesen Punkt bedacht hätten. 

Kiel, 06.11.2020 (ersetzt die Fassung vom 01.01.2020) 


